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Beratung und Beschlussfassung über den Kauf der Trinkwasserleitung  
Ullendorf- Röhrsdorf 
 
Beratungsgegenstand:   
 
Für die Versorgung des Ortsteiles Röhrsdorf (Altgemeinde Klipphausen) wurde in der Vergan-
genheit durch die Wasserversorgung Brockwitz Rödern (WVBR) eine Trinkwasserleitung aus 
Richtung Ullendorf (Altgemeinde Triebischtal) inklusive Zählerschacht errichtet. Dieser Lei-
tungsabschnitt hat keine Verbindung zu den Leitungen der WVBR und ist seit dem Gemeinde-
zusammenschluss Bestandteil der innerörtlichen Wasserversorgung. Für die Sicherstellung der 
Wasserversorgung in Röhrsdorf und weiterer Ortsteile ist der Kauf dieses Leitungsabschnittes 
notwendig. 

 
Beschlussvorschlag:   
Der Gemeinderat beschließt den Kauf von 598 m Trinkwasserleitung DN 180 einschließlich zu-
gehöriger Armaturen und dem Wasserzählerschacht Röhrsdorf zum Preis von 16.500,00 € Netto. 
 
Beschluss Nr.: 005-84 /2024 
  
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR: 23 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
Mirko Knöfel       - Siegel - 
Bürgermeister 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 
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